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Das Gesellschaftsgesetz wird 

strafrechtlich nachgebessert

(Vorbemerkung zum 

nachfolgend übersetzten Gesetzestext)

I.

Mit dem am 29.12.1993 verabschiedeten Gesellschaftsge

setz (gongsifa)1 hat die VR China eine ausführliche Rege

lung des Rechts von Kapitalgesellschaften vorgenommen, 

die im In- und Ausland auf weitgehende Zustimmung 

gestoßen ist. Damit konnte das Gesellschaftsgesetz als 

einer der ersten Bausteine für die sog. sozialistische 

Marktwirtschaft angesehen werden, die seit dem 

29.03.1993 in Art. 15 Abs.l der Verfassung verankert ist. 

Nur acht Monate nach Inkrafttreten des Gesellschaftsgeset

zes verabschiedete der Ständige Ausschuß des Nationalen 

Volkskongresses am 28.02.1995 den (Legislativ-)Beschluß 

"betreffend die Bestrafung der Straftaten, die gegen das 

Gesellschaftsgesetz verstoßen"2. Dieser Beschluß hat bis

lang außerhalb Chinas relativ wenig Beachtung gefunden, 

obwohl damit dem Abschnitt über die rechtliche Verant

wortung im Gesellschaftsgesetz eine bedeutsame straf

rechtliche Dimension hinzugefügt worden ist und über das 

Gesellschaftsgesetz hinaus - gerade auf dem Feld der Be

stechung - gänzlich neue Entwicklungen Einzug gehalten 

haben.

II.

Eine klare Gliederung des Beschlusses ist nicht erkennbar. 

Allenfalls kann ein gewisser Bezug der Ziffern 1-7 zuein

ander sowie der Ziffern 9-12 und 14 angenommen werden. 

In den ersten sieben Ziffern werden die strafrechtlich re

levanten Verfehlungen der Unternehmer von der Errich

tung der Gesellschaft (Ziff. 1 und 2) über Ausgabe von 

Aktien und Schuldverschreibungen (Ziff. 3 und 7) bis hin 

zum Liquidationsstadium (Ziff. 5) aufgezeigt. Die Ziffern 

4 und 6 betreffen die Herstellung falscher Finanzberichte 

bzw. sonstiger zur Kontrolle der Gesellschaft dienender 

Dokumente. Ziffer 8 bezieht sich auf das staatliche Ar

beitspersonal, das Anträge der Gesellschaften widerrecht

lich genehmigt. Die Ziffern 9-11 behandeln die wider

rechtliche Bereicherung von in der Gesellschaft tätigen 

Personen. Durch Ziffer 14 beziehen sich diese Bestim

mungen nicht nur auf Vorstands-, Aufsichtsrats- oder Be

legschaftsmitglieder einer GmbH oder AG, sondern auch 

auf solche anders organisierter (Privat-)Betriebe. Dadurch 

wird der Bezug auf das Gesellschaftsgesetz überschritten. 

Bemerkenswert ist vor allem Ziffer 9: Zum ersten Mal 

wird hier die passive Bestechung von Privatpersonen unter 

Strafe gestellt. Obwohl die Formulierung dem für Amts

träger geltenden Art.IV des Ergänzungsbeschlusses "be

treffend die Bestrafung von Amtsunterschlagung und Be

stechung"3 nachgebildet ist, bestehen gleichwohl bedeut

same Differenzen. Im Gegensatz zur Amtsträgerbeste

chung fehlt in Ziffer 9 die - einschränkende - Tatbestands

voraussetzung, daß der Bestochene für einen anderen einen 

Vorteil herausholen muß. Allein das Fordern oder An

nehmen einer Bestechung ohne Gegenleistung begründet 

die Strafbarkeit. Damit geht die passive Bestechung Priva

ter weit über die geltende Amtsträgerbestechung hinaus. 

Auch das zusätzliche Kriterium der relativ hohen Beste

chungssumme dürfte den Anwendungsbereich nur marginal 

einschränken. Die entsprechende aktive Bestechung ist in
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dem Beschluß vom 28.02.1995 nicht angesprochen und 

führt im Hinblick auf den eindeutigen Wortlaut des § 185 

Abs.3 StGB und Art.VII Abs.l des Ergänzungsbeschlusses 

vom 21.01.1988 zu der Annahme, daß diese in der Pri

vatwirtschaft nicht strafbewehrt ist.

III.

Die Bestimmungen des Beschlusses vom 28.02.1995 leh

nen sich vornehmlich an den - bereits recht umfangrei

chen - Katalog der Bußgeldvorschriften in den §§ 206 - 

228 Gesellschaftsgesetz an. Dort war bereits die Ergän

zung durch Strafgesetze angelegt, indem bei der Mehrzahl 

der Vorschriften der Vorrang strafrechtlicher Bestimmun

gen ausdrücklich vorgesehen war. Zu beachten ist freilich, 

daß es im Detail viele Unterschiede bezüglich der Tatbe

standsvoraussetzungen gibt und nur selten Identität zwi

schen den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsge

setzes und des Beschlusses vom 28.02.1995 anzunehmen 

ist. Folglich sollte statt Ersetzung vielmehr von einer Er

gänzung der Bestimmungen des 10. Abschnitts gesprochen 

werden.

Erwartungsgemäß ist die Sanktionierung im späteren Be

schluß wesentlich strenger, denn an mehreren Stellen ha

ben hier die Strafgerichte die Möglichkeit, die zeitige 

Freiheitsstrafe voll auszuschöpfen. Dennoch hat der chine

sische Gesetzgeber in diesem Bereich der Wirtschaftskri

minalität auch der Geldstrafe eine wichtige Rolle zugeteilt, 

obwohl diese formal nur zu den Nebenstrafen gezählt 

wird.4 Insbesondere ihre Ausgestaltung durch Anbindung 

an die wirtschaftlich im Raum stehenden Summen darf 

durchaus als Anzeichen für eine Tendenz zum Einsatz 

marktwirtschaftlicher Elemente auch im Bereich des Wirt

schaftsstrafrechts angesehen werden.

Die Strafbarkeit juristischer Personen5 und deren Organe 

ist mittlerweile fast schon standardmäßig in die jeweiligen 

Vorschriften eingefügt worden.

IV.

Der Beschluß vom 28.02.1995 erweitert den Abschnitt 

über die rechtliche Verantwortung des Gesellschaftsgeset

zes um eine strafrechtliche Dimension. Die Einbettung in 

einen separaten Beschluß des Ständigen Ausschusses des 

Nationalen Volkskongresses dürfte dem Gebot der Trans

parenz - einmal mehr - zuwiderlaufen; in diesem Sinne 

wäre es wünschenswerter gewesen, derartige Regelungen 

in das Gesellschaftsgesetz miteinzuarbeiten oder im Kern

strafrecht anzusiedeln. Aufgrund des immer noch dyna

misch verlaufenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Umbruchs in der VR China ist eine systematische Ord

nung dieser wirtschaftsstrafrechtlichen Bestimmungen auf 

mittlere Sicht nicht zu erwarten.

Thomas Richter, Freiburg i.B.
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Beschluß betreffend die

Bestrafung der Straftaten, die gegen 

das Gesellschaftsgesetz verstoßen 1 * 1 2 3 

(Am 28.02.1995 vom Ständigen Ausschuß 

des VIII. Nationalen Volkskongresses 

auf seiner 12.Sitzung angenommen)

Um die soziale Wirtschaftsordnung zu wahren und die 

legitimen Rechte und Interessen der Gesellschaften zu 

schützen und um die kriminellen Handlungen zu bestrafen, 

die gegen das Gesellschaftsgesetz (gongsi fa) verstoßen, 

werden die nachfolgenden zusätzlichen Bestimmungen 

zum Strafgesetzbuch erlassen:

1. Wer die Eintragung einer Gesellschaft beantragt und 

dabei unter Verwendung falscher Urkunden oder Einsatz 

anderer Täuschungsmittel unrichtige Angaben über einge

tragene Kapitalanlagen macht und die zuständige Behörde 

für die Eintragung von Gesellschaften täuscht und so die 

Eintragung der Gesellschaft erreicht, wird mit Freiheits

strafe bis zu drei Jahren oder kurzfristigem Freiheitsentzug 

bestraft, wenn das eingetragene Kapital, über welches der 

Täter falsche Angaben gemacht hat, enorm hoch ist, die 

Folgen gravierend sind oder andere schwerwiegende Um

stände vorliegen; zusätzlich kann eine Geldstrafe ausge

sprochen werden, die bis zu 10% des falsch angegebenen 

eingetragenen Kapitals beträgt. Hat die Einheit, welche die 

Eintragung einer Gesellschaft beantragt, die vorgenannte 

Straftat begangen, wird gegen sie eine Geldstrafe bis zu 

10% des falsch angegebenen eingetragenen Kapitals ver

hängt; das direkt verantwortliche zuständige Personal und 

anderes direkt verantwortliches Personal werden gemäß 

dem vorgenannten Absatz mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren oder kurzfristigem Freiheitsentzug bestraft.

2. Ein Gründer der Gesellschaft oder ein Gesellschafter 

(gudong), der entgegen dem Gesellschaftsgesetz Geld oder 

Sacheinlagen nicht aufbringt oder Vermögensrechte nicht 

überträgt, und somit keine echte Einlage gegeben ist, oder 

der nach Gründung der Gesellschaft seine Einlagen wieder 

abzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

mit kurzfristigem Freiheitsentzug bestraft, wenn die Sum

me enorm hoch ist, die Folgen gravierend sind oder ande

re schwerwiegende Umstände vorliegen. Zusätzlich kann 

eine Geldstrafe bis zu 10% der unechten oder wieder ab

gezogenen Einlagesumme verhängt werden. Hat die Ein

heit die vorgenannte Straftat begangen, wird gegen sie 

eine Geldstrafe bis zu 10% der unechten oder wieder ab

gezogenen Einlagesumme verhängt; das direkt verantwort

liche zuständige Personal und anderes direkt verantwortli

ches Personal werden gemäß dem vorgenannten Absatz 

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder kurzfristigem 

Freiheitsentzug bestraft.

3. Wer falsche Anleitungen zur Kapitalbeschaffung mit

tels Aktienausgabe, Zeichnungsscheine oder Methoden zur 

Aufbringung des Kapitals für die Gesellschaftsschuldver

schreibungen erstellt, um Aktien oder Gesellschafts

schuldverschreibungen auszugeben, wird mit Freiheitsstra

fe bis zu fünf Jahren oder kurzfristigem Freiheitsentzug 

bestraft, wenn die Summe enorm hoch ist, die Folgen gra

vierend sind oder andere schwerwiegende Umstände vor

liegen; zusätzlich kann eine Geldstrafe bis zu 5% des wi

derrechtlich aufgebrachten Investitionskapitals verhängt 

werden. Hat die Einheit die vorgenannte Straftat began

gen, wird gegen sie eine Geldstrafe bis zu 5% des wider-




